PAGE  

[image: image1.jpg]GHDE

Hauptverband des Deutschen Einzelhandels



[image: image2.wmf] 

[image: image3.wmf] 


	Bildungs-Info des Handels

Nr. 01/2006
03.  Januar 2006


  Ausbildungsplätze

        Bildung

            Beruf

  
   Prüfung        Diplom

          Karriere

   Training

             Förderung

   Weiterbildung

BIBB, AFBG, BBIG, HWO,

KWB, BMBF, KMK, BLK, EU 

Personalentwicklung

	          Ausbilder

       Human Resources

   Neue Berufe

             Hochschulen

       Schulen
Ausbildungsordnungen

             Literatur


	Der Inhalt: 
Seite

1.
Ausbildungsbilanz 2005 - Einzelhandel sehr gut!
2

  2.
Bundeskanzlerin Merkel setzt Schwerpunkte
        auf Bildungspolitik
3

3.
Ausbildung im Handel: Karstadt plant Zuwachs
3
   4.
Einzelhandelsberufe:
        BIBB-Erläuterungen liegen jetzt vor
4

5.
Einstiegsqualifikationen: Beiträge des Handels
4

6.
Europäischer Qualifikationsrahmen: 
        Stellungnahmen der Spitzenverbände der Wirtschaft, 
        von BiBB-Hauptausschuss und Gewerkschaften
5

7.
Rechte und Pflichten in der Berufsausbildung
6

8.
Auch sog. Splitterberufe sind wichtig
6
   9.
HWO: BVG äußert Zweifel
7
 10.
Kreativ für Toleranz
8 
 11.
Föderalismusreform kommt
8
 12.
Studiengebühren: Aktivitäten der Länder
9
 13.  Neuorientierung im Beruf
9
 14.  
Verkaufshypnose: Eine über-
        zeugende Verkaufsstrategie?
9
 15.
Führungskompetenzen in Krisenzeiten
10
 16.  Termine
10
 
Online unter www.einzelhandel.de, 
Rubrik Themen/Inhalte, Bildung




Redaktion: Wilfried Malcher, Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE), Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin

Fon: 030/726250-41, Fax:  030/726250-49, http://www.einzelhandel.de, E-Mail: malcher@hde.de
1.
Ausbildungsbilanz 2005 - Einzelhandel sehr gut!
Um immerhin 4,0% lag die Zahl der zum Stichtag 30.09.2005 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge unter dem Vorjahresstand. In absoluten Zahlen machte das Minus 22.800 aus (2005: 550.180 und 2004 insgesamt 572.980 neue Verträge). Am besten hat noch der Bereich Industrie und Handel abgeschnitten, in dem es einen Rückgang von 2,0% gab.

Die Statistiker des BIBB haben sehr genau ermittelt, dass seit der Wiedervereinigung stets mehr neue Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden und dass in den vergangenen 15 Jahren die Einmündungsquote (Ausbildungsanfänger zu Schulabgänger) stets über 60%, bis Mitte der 90er Jahre sogar über 70% gelegen hat, in 2005 aber erstmals unter die 60%-Marke gerutscht ist.
Bundesbildungsministerin Anette Schavan forderte „eine neue Dynamik“ für den Ausbildungspakt. Ob hierbei an die im Koalitionsvertrag aufgeschriebene Einladung an die Gewerkschaften, im Ausbildungspakt mitwirken zu können, gedacht wurde, mag man bezweifeln angesichts der bisherigen Kritik der Gewerkschaften am erfolgreichen Ausbildungspakt. Und die IG Metall hat auch schon signalisiert, im Ausbildungspakt nicht mitarbeiten zu wollen. Und Ver.di beschränkt sich auf Forderungen nach Einführung einer Ausbildungsumlage und die „Auflösung des gescheiterten Ausbildungspaktes“. Solche untauglichen Forderungen markieren dann auch praktischen Politikersatz seitens der Gewerkschaften.
Die im Pakt vertretenen Wirtschaftsorganisationen verweisen zu Recht auf die Mobilisierungserfolge des Ausbildungspaktes und darauf, dass der 30.09. nur ein Tag für die offizielle Statistik ist, der aber keineswegs das Ende der Vermittlungsleistungen darstellt. Ganz im Gegenteil: Die Nachvermittlungsaktionen starteten erst so richtig Anfang Oktober.
Der DIHK teilte dann auch mit, dass die Zahl der Ausbildungsverträge den hohen Vorjahresstand erreicht hat. Bis Ende November registrierten die Kammern 318.151 neue Ausbildungsverträge – ein Jahr zuvor waren es 318.248 gewesen. Für das gesamte Bundesgebiet liegt die Zahl der Ausbildungsverträge damit in etwa auf Vorjahresniveau (plus/minus 0 Prozent). Gegenüber 2003, dem letzten Jahr vor dem Ausbildungspakt, ergibt sich für die IHKs in den alten Ländern ein Zuwachs von 4,9 Prozent beziehungsweise 11.400 Verträgen. Insgesamt zeigt sich im Zweijahresvergleich ein Plus von 3,3 Prozent. In den ersten elf Monaten dieses Jahres konnten im IHK-Bereich rund 28.400 Betriebe neu für die Berufsausbildung gewonnen werden. Bis Ende November warben die IHKs rund 37.600 neue Ausbildungsplätze im Sinne des Ausbildungspaktes ein. Darüber hinaus liegen den IHKs rund 30.800 Angebote für Einstiegsqualifizierungen vor. Davon sind circa 9.100 Plätze bereits besetzt. Die Besetzungsquote liegt mit 30 Prozent deutlich höher als Ende November 2004 (15,7 Prozent). 

Das BIBB nennt in einer ersten Analyse folgende vielfältigen Gründe für den Rückgang (siehe www.bibb.de):

· „Der weiterhin deutliche Abbau der Beschäftigung. Von Anfang Oktober 2004 bis Ende September 2005 gingen erneut rund 330.900 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse verloren;
· der geringere Ersatzbedarf an Auszubildenden aufgrund von im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger ausgeschiedenen, fertig ausgebildeten Ausbildungsabsolventen;

· ein starker Rückgang der überwiegend öffentlich finanzierten („außerbetrieblichen“) Ausbildungsplätze für marktbenachteiligte, sozial benachteiligte, lernbeeinträchtigte und behinderte Jugendliche um schätzungsweise 9.000;
· ein zeitlich verzögertes Nachvermittlungsgeschäft: Damit konnte ein größerer Teil der zusätzlich geschaffenen Plätze nicht mehr im gesetzlich definierten Zählzeitraum (01.10. bis 30.09.) berücksichtigt werden. So stieg die Zahl der im Oktober 2005 und November 2005 bei der Bundesagentur für Arbeit registrierten „außerbetrieblichen“ Plätze um mehr als 4.100 gegenüber dem Vorjahreszeitraum an, die dann in der Erhebung 2006 berücksichtigt werden;

· Besonderheiten bei der statistischen Behandlung von Plätzen im Bereich der Einstiegsqualifizierung. Das Engagement von Betrieben in diesem Bereich wird nicht berücksichtigt, weil die Einstiegsqualifizierung nicht zu einem voll qualifizierenden Berufsabschluss führt. Von Oktober 2004 bis September 2005 registrierte die Bundesagentur für Arbeit 15.515 Einmündungen in EQJ.“
Einzelhandel: Wieder einmal sehr gut!!

Der Einzelhandel hat wieder einmal Besonderes auf dem Ausbildungsmarkt geleistet. Dies belegen jetzt die ersten berufsspezifischen Vertragszahlen, die das BIBB aus seiner Erhebung zum 30.09. zur Verfügung gestellt hat.

Allein in den beiden Kernberufen des Einzelhandels, Verkäufer/Verkäuferin und Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel, wurden bis zum 30.09.2005 insgesamt 48.029 neue Ausbildungsverträge geschlossen, 1,9% mehr als ein Jahr zuvor. Während es beim Verkäuferberuf einen kräftigen Zuwachs um 7,7% auf 18.485 Verträge gab, wurden im Kaufmannsberuf mit 29.544 Verträgen 1,5% weniger als 2004 abgeschlossen. Gemessen am Durchschnitt in der Gesamtwirtschaft (-4,0%) und am gesamten IHK-Bereich (-2,0%) waren beide Berufe äußerst erfolgreich.

Festgestellt werden muss, dass die Entwicklungen in Westdeutschland (Kaufleute: + 2,5%; Verkäufer: +8,9%) positiver waren als in Ostdeutschland (Kaufleute: -13,5%, Verkäufer: +4,7%).

Im Kernberuf des Groß- und Außenhandels, Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel, wurden 14.687 neue Verträge geschlossen, 6,1% weniger als im Jahr zuvor. Zum 01.08.2006 tritt eine Modernisierung dieses Berufs in Kraft, so dass dann wieder mit mehr Ausbildungsverträgen gerechnet werden sollte.
Neue Ausbildungsverträge 2005 nach Ausbildungsbereichen (zum 30.09.2005) im Vergleich zu 2004

	Bereich
	2005
	2004
	Vergleich zum Vorjahr in %

	Industrie und Handel
	316.165
	322.759
	-2,0

	Handwerk
	157.025
	168.290
	-6,7

	Öffentlicher Dienst
	14.171
	15.130
	-6,3

	Landwirtschaft
	14.785
	15.191
	-2,7

	Freie Berufe
	43.617
	46.538
	-6,3

	Hauswirtschaft
	4.119
	4.876
	-15,5

	Seeschifffahrt
	298
	196
	+52,0

	Insgesamt
	550.180
	572.980
	-4,0


Quelle: BiBB-Erhebung zum 30.09.

2.
Bundeskanzlerin Merkel setzt Schwerpunkte auf Bildungspolitik 
In ihrer Neujahrsansprache setzte Bundeskanzlerin Angela Merkel einen deutlichen Schwerpunkt auf Bildung, an der nicht gespart werden dürfe: „Unser Land wird im Wettbewerb mit anderen Ländern nur mithalten können mit immer neuen Ideen. Die Regierung der großen Koalition wird daher angesichts der überaus schwierigen Haushaltslage überall sparen - nur nicht bei Forschung, Entwicklung, Bildung und Ausbildung.“
3.
Ausbildung im Handel: Karstadt plant Zuwachs
In den Karstadt Warenhäusern soll 2006 wieder mehr ausgebildet werden. 600 neue Auszubildende wurden in 2005 eingestellt, 2006 sollen es 1.000 sein. KarstadtQuelle-Vorstand Thomas Middelhoff sagte dazu: „Wir geben damit 1000 jungen Menschen eine Chance, einen interessanten und abwechslungsreichen Beruf zu finden. Unsere Ausbildung hat einen hervorragenden Ruf, wir rechnen daher mit einer Vielzahl von Bewerbungen. Zugleich geben wir damit auch ein klares Bekenntnis zur Zukunft des Unternehmens ab. Wir werden in den nächsten Jahren sehr gut ausgebildeten Nachwuchs brauchen, um den gestiegenen Ansprüchen unserer Kunden in allen Bereichen unseres Unternehmens gerecht zu werden. Und wir brauchen gute, junge Leute um das Unternehmen wieder nach vorn zu bringen und die Fehler der Vergangenheit wieder wettzumachen." 

4.
Einzelhandelsberufe: BIBB-Erläuterungen liegen jetzt vor
Fast noch druckfrisch liegen sie auf dem Tisch - die mit maßgeblicher Unterstützung von Sachverständigen aus dem Ordnungsverfahren des Jahres 2004 erstellten Erläuterungen und Praxishilfen zur Ausbildungsordnung für die Berufe Verkäufer/in und Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel. Auf etwa 230 Seiten werden die wichtigsten Neuerungen präsentiert, die Verordnung erläutert, der Ausbildungsrahmenplan mit Beispielen unterlegt, der Rahmenlehrplan für den Berufsschulunterricht erläutert, Hinweise für Planung und Durchführung der Ausbildung gegeben (z. B. Voraussetzungen für die Ausbildung, praktische Hilfen für die Durchführung der Ausbildung, Hinweise auf aktivierende Lernformen und Lernmethoden, Darstellung des neuen Prüfungskonzepts) sowie weitergehende Informationen bis hin zur Nennung von Ansprechpartnern und einer Kurzdarstellung über Weiterbildung im Einzelhandel.
Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Verkäufer/in und Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel – Erläuterungen und Praxishilfen zur staatlich anerkannten Ausbildungsordnung, entwickelt unter Mitarbeit von Paulini-Schlottau, Schamel, Barth, Schuster, Spangenberg, Stieper, Zöller, Berg, Malcher, ISBN 3-8214-7173-5, Nürnberg 2005, BW-Verlag, 18,50 Euro.

Weiterhin liegt als hilfreiche Unterstützung für die Ausbildungspraxis vor die von HDE und zbb herausgegebenen Erläuterungen zu den neuen Einzelhandelsberufen Verkäufer/in und Kaufmann/Kauffrau im  Einzelhandel. Bezug ausschließlich über die Zentralstelle für Berufsbildung im Einzelhandel (zbb), www.zbb.de, Fax: 030/780977–50; Einzelpreis: 10,00 Euro.

 5.
Einstiegsqualifikationen: Beiträge des Handels 
Die Wirtschaft hat im Rahmen des Ausbildungspaktes zugesagt, jährlich rund 25.000 Plätze für Einstiegsqualifikationen (EQJ) - ein Ziel, das bislang jedes Jahr erreicht wurde, wenngleich nicht alle Plätze auch besetzt werden konnten. Die Aktivitäten der Unternehmen werden durch ein Förderprogramm des Bundes unterstützt. Das gesamte Programm wird wissenschaftlich begleitet. Aus der Begleitforschung, die von der Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung (GIB) durchgeführt wird, einige interessante Zwischenergebnisse:

· Gut 91% der EQJ-Jugendlichen sind deutscher Nationalität, aber 33,9% haben einen Migrationshintergrund
· Bis auf 3,7% der EQJler haben alle einen Schulabschluss: das reicht von Sonderschule (1,7%), Hauptschule (32,1%, qualifizierter Hauptschulabschluss (11,8%) über Mittlere Reife (41,5%) bis hin zur Hochschulreife (9,3%). Hier muss aber angemerkt werden, dass das EQJ-Programm sich nicht primär an benachteiligte Jugendliche mit schlechten Schulabschlüssen, sondern vor allem an Ausbildungsbewerber wendet, die aus individuellen Gründen eingeschränkte Vermittlungsperspektiven haben und auch nach der Nachvermittlungsaktion keinen Ausbildungsplatz haben.
· Knapp die Hälfte der EQJler hat vor Beginn der Maßnahme bereits mindestens eine BA-geförderte Berufsvorbereitung oder eine schulische Vorförderung (incl. BGJ und BVJ) absolviert.
· Betrachtet man als Problemgruppen jene, die maximal einen Hauptschulabschluss, einen Migrationshintergrund oder bereits eine berufsvorbereitende Maßnahme absolviert haben, dann erreicht das EQJ-Programm mit 71,5% der Teilnehmer doch die angestrebte Zielgruppe in recht hohem Maße.

· EQJler werden weit überwiegend in kleineren Betrieben ausgebildet (82,6% in Betrieben mit maximal 49 Beschäftigten).

· 70% der EQJler geben in der Befragung an, dass ihr Betrieb zugleich auch Ausbildungsbetrieb ist.
· In 83,5% der Fälle entspricht die Vergütung für die EQJler genau dem maximal geförderten Satz von 192 Euro je Monat, in den anderen Fällen wurde zumeist eine höhere Vergütung gezahlt.

· Gut 60% der EQJler konnten anschließend in ein Ausbildungsverhältnis wechseln (hierbei gab es keinen Einfluss dadurch, ob ein Betrieb zugleich auch Ausbildungsbetrieb war oder nicht); 19% waren nach dem EQJ nicht erwerbstätig oder arbeitslos; die übrigen besuchten eine berufliche Schule, eine berufsvorbereitende Maßnahme oder arbeiteten.

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass gut ein Drittel aller EQJler im Handel qualifiziert wird:

· 21,5% im Bereich Einzelhandel, Reparatur von Gebrauchsgütern

· 8,2% im Kfz-Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Tankstellen

· 5,0% in Handelsvermittlung und Großhandel.

Höhere Anteile weisen zudem noch das Baugewerbe (11,0%) und das Gastgewerbe (9,8%) auf.
Damit leistet der Handel einen weit überdurchschnittlichen Beitrag zum Gelingen des EQJ-Programms, einem wichtigen Teil des Ausbildungspaktes.
6.
Europäischer Qualifikationsrahmen: Stellungnahmen von Spitzenverbänden, BIBB-Hauptaus-schuss und Gewerkschaften
Am 31.12.2005 endet das europaweite Konsultationsverfahren zum EU-Vorschlag für einen Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF). Dieser EQF soll im Wesentlichen als freiwilliges Instrument über eine Outcome-Orientierung die Transparenz von Qualifikationen auch hinsichtlich ihrer Niveaus verbessern und auf diesem Weg die internationale Mobilität fördern. 
Die Spitzenverbände der Wirtschaft, darunter HDE und BGA, formulieren in ihrer grundlegenden Stellungnahme von Mitte November (siehe auch http://www.einzelhandel.de/servlet/PB/menu/1056689/index.html) folgende Prämissen formuliert: 

„Die Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft begrüßen die Fortschreibung des Kopenhagen-Prozesses und die Entwicklung eines Europäischen Qualifikationsrahmens. Sie haben sich daher an seiner Entwicklung konstruktiv beteiligt. Die Zustimmung zu bzw. das Gelingen eines EQF in Europa hängt entscheidend von seiner Ausrichtung am Bedarf der Wirtschaft und am Nutzen für die Unternehmen ab.

Dies wird nur dann der Fall sein, wenn der EQF grundsätzlich folgende Prämissen erfüllt:

· Die Lesbarkeit der in den verschiedenen Bildungssystemen erworbenen Kompetenzen muss tatsächlich verbessert werden – im Unterschied zu den bisherigen Initiativen (beispielsweise ISCED, ISCO).
· Beruflicher Kompetenzerwerb muss auf allen Stufen angemessen berücksichtigt werden - d.h., alle Stufen des EQF müssen über verschiedene Bildungswege erreicht werden können (Gleichwertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung).
· Die Förderung beruflicher Handlungsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit muss seine Hauptfunktion sein.

· Die Architektur des EQF muss stringent und lückenlos sein - das bedeutet eine konsequente Orientierung an Lernergebnissen ("Outcome-Orientie-rung") und die Streichung der Tabelle 2 (des Kommissionsvorschlags).
· Der EQF muss für seine Nutzer handhabbar sein - d.h., dass die Deskriptoren zur Beschreibung von Kompetenz valide und einfach nachvollziehbar sind.
· Die Deskriptoren müssen so formuliert sein, dass sie für eine nationale Umsetzung keinerlei Restriktionen beinhalten.
· Die Ganzheitlichkeit von Qualifikationen muss gewahrt und deren Atomisierung nicht gefördert werden. Das bedeutet, das Berufsprinzip darf nicht berührt werden.
· Es muss ein einheitliches Verständnis der Begrifflichkeiten zugrunde liegen – So gehen wir u.a. davon aus, dass Qualifikationen als durch eine ganzheitliche Prüfung der zuständigen Stelle zertifizierte Kompetenzbündel definiert werden.
· Freiwilligkeit und gegenseitiges Vertrauen müssen die maßgeblichen Umsetzungs- und Ausgestaltungsprinzipien für den EQF sein.
· Der Einführung des EQF muss eine Phase der Erprobung, Evaluation und Revision vorausgehen.

Die Bundesregierung will sich äußern; es gibt eine gemeinsame erste Stellungnahme von BMBF und KMK, eine noch verhalten kritische des DGB, eine sehr ablehnende von IG Metall und Ver.di, die das Berufsprinzip in größter Gefahr sehen und eine Bürokratisierung der Berufsbildung erwarten, eine doch abgewogene Positionierung des BIBB-Hauptausschusses, die nicht so weit weg ist vom konstruktiven Diskussionsbeitrag der Spitzenverbände.

Deutlich wird, dass ein bedeutsames und sehr grundlegendes Reformvorhaben auf den Weg gebracht wird, das mittelbar auch Folgen für die nationalen Bildungssysteme haben kann, obwohl Europa keinerlei systempolitische Zuständigkeit im Bildungssektor hat. Als nächstes stellt sich jetzt auf nationaler Ebene die Aufgabe, einen Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) zu entwickeln, der kompetenzbasiert und bildungsbereichsübergreifend die Ziele der Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung sowie der Durchlässigkeit im Bildungssystem insgesamt als entscheidende Ziele verfolgen muss.
7.
Rechte und Pflichten in der Berufsausbildung
Seit dem 01.04.2005 gibt es ein neues Berufsbildungsgesetz. Grund genug, um hilfreiche Kommentare und Erläuterungen des komplexen Berufsbildungsrechts auf den neuesten Stand zu bringen. Thomas Lakies, Richter am Arbeitsgericht Berlin, hat ein neues Werk zu den teilweise grundlegenden Änderungen gegenüber dem früheren Rechtszustand erstellt. Im Berufsbildungsrecht sind verschiedene Rechtsverhältnisse auseinander zu halten. Einerseits das privatrechtlich begründete Vertragsverhältnis zwischen Ausbildenden und Auszubildenden, andererseits die diversen Aufgabenbereiche der für die Berufsausbildung zuständigen Stellen, z.B. Industrie- und Handelskammern. Für das deutsche Berufsausbildungssystem ist schließlich das Ineinandergreifen von betrieblicher und schulischer Ausbildung (duales System) prägend. Thomas Lakies gelingt es, das Zusammenspiel von öffentlichem und privatem Recht leicht durchschaubar darzustellen. Rechte und Pflichten in der Berufsausbildung können so bewusst wahrgenommen und umgesetzt werden. Musterverträge, zahlreiche Beispiele und Hinweise helfen bei der Anwendung des neuen Rechts in der täglichen Praxis.
Schwerpunkte des Buches sind:

· Abschluss und Inhalt des Berufsausbildungsvertrages

· Rechte und Pflichten von Auszubildenden und Ausbildenden

· Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses, insbesondere durch Kündigung

· Regelung und Überwachung der Berufsausbildung durch die zuständigen Stellen

· Prüfungswesen

· Übernahme in ein Arbeitsverhältnis

· Förderung der Berufsausbildung.
Thomas Lakies: Rechte und Pflichten in der Berufsausbildung – Das neue Berufsbildungsrecht, 333 Seiten, ISBN: 3-503-09033-9, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2005, 36,80 Euro, www.esv.info
8.
Auch sog. „Splitterberufe“ sind wichtig 
Inhaltlicher und struktureller Zuschnitt von Ausbildungsberufen müssen sich am jeweiligen Bedarf des infrage kommenden Wirtschaftsbereichs orientieren. Ausbildungsberufe müssen natürlich die Anforderungen erfüllen, die im Berufsbildungsgesetz (BBiG) niedergelegt sind; insbesondere sollen sie auch das Berufsprinzip einhalten, also nicht in rechtlich selbständige Module zersplittert werden, sondern eine breit angelegte Ausbildung in einem zwei- bis dreijährigen bundeseinheitlichen Beruf ermöglichen. Am Ende der Ausbildung in Betrieb und Berufsschule steht die berufliche Handlungsfähigkeit im erlernten Beruf, der den Absolventen auch so etwas wie eine „berufliche Heimat und Identität“ sichern soll. Zwangsläufig kommt es dann zu stärker und schwächer besetzten Berufen, die nicht - wie unlängst durch den VLW - als Splitterberufe diskreditiert werden dürfen. 
Der VLW geht in seiner Mitteilung „Atomisierung der beruflichen Ausbildung ist ein Irrweg“ fälschlicherweise auch davon aus, dass spezialisierte Berufe zu zusätzlichen Ausbildungsplätzen führen müssten. Mindestens genauso wichtig ist das Ziel, dass Betriebe mit einem Ausbildungsberuf passgenauer für den absehbaren Qualifikations- und Beschäftigungsbedarf ausbilden können.  Eher nachrangig bis unwichtig, aber keineswegs ganz zu vernachlässigen, sind schließlich berufsschulorganisatorische Fragen. Aber anstatt diese immer in einer Kritik an der Größe von Berufen zu betonen, wird man sich eher an die Arbeit machen müssen, um zum traditionellen Berufsschulunterricht alternative Lernprozesse entwickeln und organisieren zu können, zum Beispiel durch deutlich mehr E-Learning auch in der Berufsausbildung.
9.
HWO: BVG äußert Zweifel 
Mitte Dezember 2005 verkündete das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zur Handwerksordnung (HWO) in der Fassung vor der Novelle von 2003. Folgende Presseinformation gab das BVG am 15.12.2005 heraus:

Zum Beschluss vom 5. Dezember 2005 – 1 BvR 1730/02 – 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Regelungen der alten Handwerksordnung zum Meisterzwang

Die Verfassungsbeschwerde eines gelernten Zimmerers mit langjähriger Berufserfahrung hatte Erfolg. Dieser hatte sich nach erfolgreichem Gesellenabschluss und zehnjähriger beruflicher Tätigkeit im Jahr 1999 in die Handwerksrolle mit dem Gewerbe "Einbau von genormten

Baufertigteilen" eintragen lassen. Die zusätzlich beantragte Eintragung für Zimmererarbeiten wurde wegen der fehlenden Meisterprüfung abgelehnt. Gleichwohl erbrachte der Beschwerdeführer durch seinen Betrieb von 1998 bis 2001 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten, wobei er Umsatzerlöse von 1 Mio. Euro erzielte. Hiergegen schritt die zuständige Behörde ein.

Rechtsmittel des Beschwerdeführers blieben erfolglos. Auf seine Verfassungsbeschwerde hin hob die 3. Kammer des Ersten Senats die angegriffenen gerichtlichen Beschlüsse auf, da sie den Beschwerdeführer in seiner Berufsfreiheit verletzten.

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde: Grundlage der angegriffenen Maßnahmen sind die Vorschriften der bis 2003 geltenden Handwerksordnung über den Meisterzwang. Danach ist der selbständige Betrieb eines Handwerks nur den in die Handwerksrolle Eingetragenen gestattet. Eingetragen in die Handwerksordnung wurde grundsätzlich nur, wer die Meisterprüfung bestanden hatte. Das Bundesverfassungsgericht hatte jedoch schon in seiner grundlegenden Entscheidung aus dem Jahr 1961 verdeutlicht, dass von der Möglichkeit Ausnahmen zuzulassen, großzügig Gebrauch gemacht werden soll. Die Erteilung einer solchen Ausnahmebewilligung war in der Situation des Beschwerdeführers nicht ausreichend geprüft worden. Es bestehen zudem Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des früher geltenden Rechts. Wegen der veränderten rechtlichen und wirtschaftlichen Situation ist zweifelhaft, ob die Regelung der alten Handwerksordnung in dem hier maßgeblichen Zeitraum noch verhältnismäßig war. Die wachsende Konkurrenz aus dem EU-Ausland lässt daran zweifeln, ob der große Befähigungsnachweis zur Sicherung der Qualität der in Deutschland angebotenen Handwerkerleistungen noch geeignet sein konnte. Es stellt sich die Frage, ob der hohe zeitliche und finanzielle Aufwand, den die Meisterprüfung erfordert, zumutbar ist, wenn Handwerker aus dem EU-Ausland für ein selbständiges Tätigwerden in Deutschland lediglich eine mehrjährige Berufserfahrung mit herausgehobener beruflicher Verantwortung benötigen, nicht dagegen eine dem Meistertitel entsprechende Qualifikation. Auch soweit der Gesetzgeber das Ziel der Ausbildungssicherung verfolgt, bestehen Zweifel an der Erforderlichkeit des Meisterzwangs. Dass es nicht zwingend ist, die Ausbildung ausschließlich Handwerksmeistern anzuvertrauen, könnte aus der Neuregelung des Handwerksrechts folgen. Nach der seit 2004 geltenden Fassung der Handwerksordnung sind unter bestimmten Voraussetzungen auch berufserfahrene Gesellen zur Ausbildung geeignet.

Der ZDH erklärte hierzu:

"Eine Verfassungswidrigkeit der Handwerksordnung wird vom Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 5. Dezember nicht festgestellt. Das Verfassungsgericht hat die Verfassungsmäßigkeit nicht geprüft. Beurteilt wurde, ob nach der seinerzeit geltenden Handwerksordnung der Antragsteller in seinen Grundrechten verletzt wurde. Die von den Richtern jetzt geäußerten "Zweifel" an der Verfassungsmäßigkeit der Meisterpflicht bieten keine Grundlage für eine weitergehende Auslegung des Beschlusses. Sie beinhalten nicht die Feststellung der Verfassungswidrigkeit des heute geltenden Rechts. Tatsächlich gab es im Jahr 1999 unterschiedliche Auslegungen bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Meisterpflicht. Dies hat unter anderem auf Betreiben des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) dazu geführt, dass mit den Leipziger Beschlüssen im Jahre 2000 einheitliche und großzügige Tatbestände für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung festgelegt wurden, gemeinsam mit Bund und Ländern. Die Zahl der Beschwerden beschränkte sich danach nach Aussagen des Bundesministeriums für Wirtschaft nur noch auf wenige strittige Einzelfälle." 
Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD ist eine Evaluation der Handwerksnovelle angekündigt. Beide Parteien haben unterschiedliche Auffassungen zur HWO und äußerten auch abweichende Meinungen zu den Konsequenzen dieses Urteils für die Zukunft.

10.
Kreativ für Toleranz
Der „Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb 2006“ steht unter dem Motto „Kreativ für Toleranz“. Der Wettbewerb will Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und junge Erwachsene (Einzelpersonen und Gruppen) anregen, sich mit dem Themenkreis Demokratie und Toleranz kreativ zu beschäftigen. Themen und Darstellungsformen (z. B. Reportage, Erlebnisberichte, historische oder aktuelle Dokumentation, Rollenspiel, Theaterstück, Gedicht, Kurzgeschichte, Wandzeitung, Website, Videoproduktion, Songtext) können frei gewählt werden. Wichtig ist den Initiatoren, dass die Themen so aufbereitet werden, dass andere daraus etwas lernen können. 
Einsendeschluss ist der 31. März 2006. Weitere Infos im Internet beim Bündnis für Demokratie und Toleranz (www.buendnis-toleranz.de), das den Wettbewerb u.a. mit Unterstützung von ZDF, Dresdner Bank und Deutscher Sportjugend durchführt.

11.
Föderalismusreform kommt
Die große Koalition strebt eine grundlegende Reform der bundesstaatlichen Ordnung an. Die Beziehungen zwischen Bund und Ländern sollen entflochten werden. Der Koalitionsvertrag enthält bereits sehr weitgehende Formulierungen, die im Folgenden aber noch in Gesetzestexte gegossen werden müssen. Während auf Bundesseite die Ziele seit einiger Zeit klar sind, haben sich nun auch die Ministerpräsidenten der Länder einstimmig dazu entschlossen, der Reform zustimmen zu wollen. Auch wenn einige Länder noch Protokollerklärungen abgegeben haben und einige Teile der Reform skeptisch sehen, wird es in einem ersten Reformschritt auch zu Veränderungen bei den Kompetenzen von Bund und Ländern für Bildungspolitische Themen kommen. Am stärksten betroffen ist der Hochschulbereich, für den der Bund künftig nur noch Zuständigkeiten für die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse bekommt. Allerdings bekommen die Länder die Möglichkeit, von diesen Regelungen durch Landesgesetze abzuweichen. Abgeschafft werden die Rahmengesetzgebung (auch für den Hochschulbereich) und die gemeinsame Bildungsplanung von Bund und Ländern, an deren Stelle gemeinsame Aktivitäten bei der Bildungsberichterstattung rücken sollen. In einem zweiten Reformschritt soll die Entflechtung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern versucht werden.
12.
Studiengebühren: Aktivitäten der Länder
Baden-Württemberg hat die Einführung von Studiengebühren in Höhe von 500 Euro je Semester vom Jahr 2007 an beschlossen. 
In Bayern wurde im Landtag erstmals über ein neues Hochschulgesetz diskutiert, das die Einführung von allgemeinen Studiengebühren von bis zu 500 Euro pro Semester, beginnend ab dem Frühjahr 2007, vorsieht.

Das Saarland will Studiengebühren vom Wintersemester 2007 an einführen.

Niedersachsen hat als erstes Bundesland die Einführung von Studiengebühren für Studierende im Erstsemester von Herbst 2006 an beschlossen. Im Frühjahr 2007 sollen auch bereits immatrikulierte Studierende diese Gebühr bezahlen müssen.

Hamburg und Nordrhein-Westfalen folgen einem ähnlichen Weg und planen von 2006 an die Einführung von Studiengebühren für Studienanfänger und von 2007 an für alle Studierende.

Dabei sollen die Gebühren sozialverträglich ausgestaltet werden, um sicherzustellen, dass ein Studium nicht vom Einkommen der Eltern abhängen kann. Also soll es Stipendien und zinsgünstige Kredite geben, etwa durch die Kreditwirtschaft, landeseigene Banken oder die KFW, die wohl ab Sommer 2006 Studienkredite anbieten wird. Ein Ansatzpunkt für Stipendien soll die den Hochschulen einzuräumende Möglichkeit sein, Studierende mit überdurchschnittlichen Leistungen von der Gebührenpflicht befreien zu können. Auch die Wirtschaft sieht sich mit der Forderung konfrontiert, mehr Geld für begabte Studierende bereitzustellen. Auch über die Rückzahlungsmodalitäten sollen leistungs- und sozialorientierte Komponenten eingebaut werden.
13.
Neuorientierung im Beruf 
Nach einer gewissen Zeit im Beruf, manchmal spannend, abwechslungsreich und herausfordernd, manchmal aber auch von simpler Routine geprägt, stellen sich nicht wenige die Frage, wie es im Beruf bis zur Rente weiter gehen soll: Es bleibt so oder es soll sich etwas ändern, lautet dann die nahe liegende Frage. Aber in welche Richtung soll oder kann man sich bewegen? Wie setzt man seine beruflichen Wünsche um und wie findet man Alternativen?
Der jetzt in 2. Auflage vorliegende Ratgeber „Neue Wege im Berufsleben“ will potentielle Berufsumsteiger und 
-wiedereinsteiger bei Entscheidungen und Entdeckungen unterstützen. Das Buch zeigt, wie ein solcher Entwicklungsprozess abläuft, welche wichtigen Fragen zu beantworten sind, wie man mit Unsicherheiten konstruktiv umgehen kann. Der Prozess der beruflichen Neuorientierung wird in einem Fünf-Phasen-Modell von einer alten zu einer neuen beruflichen Identität erklärt (Trennungsphase, Öffnungsphase, Suchphase, Findungsphase, Zielphase). Zahlreiche Tipps, Checklisten und Hinweise sowie eine leicht verständliche und unterhaltsame Sprache machen dieses Buch zu einem sehr hilfreichen Ratgeber für jeden, der seinem beruflichen Leben eine neue Richtung geben will.
Brigitte Scheidt: Neue Wege im Berufsleben - Ein Ratgeber-, Kurs- und Arbeitsbuch zur beruflichen Neuorientierung, 178 Seiten, W. Bertelsmann Verlag, ISBN 3-7639-3418-9, Bielefeld 2005, 14,90 Euro, www.wbv.de
14.
 Verkaufshypnose: Eine überzeugende Verkaufsstrategie?
Gute Verkäufer haben als Hauptaufgabe zu meistern, Produkte und Waren attraktiv zu präsentieren und andere Menschen von der eigenen Meinung so zu überzeugen, dass die Kunden die angebotenen Produkte und Waren kaufen. Und dass diese Aufgabe ernorm schwierig ist angesichts der fast grenzenlosen Auswahl von sehr ähnlichen Produkten, ist offensichtlich. Das Buch „So überzeugen Sie jeden“ stellt Verkaufsstrategien vor, in deren Mittelpunkt die Verkaufssprache steht. Sprachmuster, die Grundlage der „Verkaufshypnose“, aktivieren die Vorstellungskraft des potenziellen Käufers, so dass der Verkäufer die volle Aufmerksamkeit des Kunden gewinnen kann. Der Autor, Marc M. Galal entwickelt vor diesem Hintergrund anhand praktischer Beispiele, Checklisten und Tipps und Tricks seine Verkaufsstrategie des „Neuro-Linguistik Selling (NLS)“.
Marc M. Galal: So überzeugen Sie jeden – Neue Strategien durch „Verkaufshypnose“, 2. Auflage, W. Bertelsmann Verlag, 200 Seiten, ISBN 3-7639-3417-0, 24,90 Euro, Bielefeld 2005, www.wbv.de.

15.
Führungskompetenzen in Krisenzeiten
Die Akademie für Führungskräfte in Bad Harzburg hatte im Jahre 2003 gut 250 Führungskräfte befragt, um herauszufinden, welche Kompetenzen in Krisenzeiten besonders wichtig für Führungskräfte sind. Danach sehen die Führungskräfte zwar ihr Unternehmen der allgemeinen Wirtschaftskrise ausgesetzt, sprechen jedoch nicht von einer Führungskrise. Zugleich sind sich die Führungskräfte weitgehend darin einig, dass nur authentische Führung auch erfolgreiche Führung sein kann. Fazit des Autors der Studie, Daniel F. Pinnow: „Wer ohne Wertschätzung führen will, wird auch mit ausgeklügelten Charts, Rhetorikkünsten und Personalführungsinstrumenten sein Unternehmen und seine Mitarbeiter nicht heil durch die Krise bringen…Die Führungskraft ist also nicht nur als Manager, sondern auch als Mensch gefragt. Wer seine Firma und seine Leute durch Krisen bringen will, muss sich zwei Maximen verpflichten: Erstens: Wertschätzung ist kein Schönwetterparadigma, sondern gerade in Krisenzeiten die conditio sine qua non. Und zweitens: Führung ist mehr als das Delegieren und die Kontrolle von Aufgaben. Sie setzt eine Persönlichkeit voraus, die die Menschen im Unternehmen zu bewegen vermag.“ (Personal Nr. 01/2006, S. 13).
Welche Kompetenzen sind in Krisenzeiten für eine Führungskraft besonders wichtig?

1. Mehr als 50%-Nennungen:
· Wahrhaftigkeit
· Begeisterungsfähigkeit

· Belastbarkeit

· Fachkompetenz

2. 30% bis 50%-Nennungen

· Moderationskompetenz bei Konflikten

· Einfühlungsvermögen

· Kreativität

· Durchsetzungsfähigkeit

· Gelassenheit

· Mut

3. bis 25%-Nennungen

· Rhetorische Kompetenz

· Humor

· Autorität

· Kenntnis über neue Management-
Methoden

· Gute Umgangsformen

· Allgemeinbildung

· Gepflegtes Äußeres

(Quelle: Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft)

16.
Termine


30. bis 31. Januar 2006

Personalentwicklung 50+, Fachtagung von Management Circle zum altersspezifischen Personalmanagement, Ort: Frankfurt/Main, Infos und Anmeldung unter www.managementcircle.de; E-Mail: kundenservice@managementcircle.de.

14. bis 16. Februar 2006
Learntec 2006 – 14. Internationaler Kongress und Fachmesse für Bildungs- und Kommunikationstechnologien, Infos: www.learntec.de.

15. bis 16. Februar 2006

Personal im 21. Jahrhundert – HRM als Bindeglied zwischen Strategie und Erfolgsfakator Mensch, 12. Handelsblatt Jahrestagung, Ort: Dorint Sofitel Bayerpost München, Infos unter http://vhb.handelsblatt.com/personal oder www.euroforum.com.

20. bis 24. Februar 2006

didacta 2007, Fachmesse für Lehrer, Erzieher, Schule, Bildung, Aus- und Weiterbildung. Ort: Messe Hannover, Infos unter www.didacta-hannover.de
14. bis 15.März 2006
Professional Learning - Fachmesse und Fachkongress für Berufliche Aus- und Weiterbildung, Veranstalter: MesseFrankfurt, Ort: Frankfurt/Main, Infos unter www.professional-learning.de.
15. bis 17. März 2006

14. Hochschultage Berufliche Bildung, Thema: Berufliche Bildung – Innovation – Segregation: Internationale Wettbewerbsfähigkeit, Entwicklung und Karriere, Mitgestaltung von Arbeit und Technik, Ort: Universität Bremen, Informationen zum Programm und Anmeldung unter www.hochschultage-2006.de.

08. bis 10.Mai 2006
Sprachen & Beruf 2006 - 5. Konferenz für Fremdsprachen & Business Kommunikation in der internationalen Wirtschaft, Ort: Düsseldorf, Infos unter www.sprachen-beruf.com.
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